


keine Bedenken und Anregungen

auf eine weitere Verfahrensbeteiligung wird verzichtet

Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach §1 Abs.4 BauGB 
auslösen:

     

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe 
des Sachstandes:

     

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können:

     

Rechtsgrundlagen:

     

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen):

     

Sonstige Einwendungen bzw. fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:

Mit der gegenständlichen Bebauungsplanaufstellung beabsichtigt die Gemeinde Berglern 
die Entwicklung und Erweiterung eines ortsansässigen Gewerbebetriebes.

Die notwendige Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde anhand 
des „alten“ Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ durchgeführt.
Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes wurden die unteren Werte der anzuwenden 
Kompensationsfaktorspanne verwendet unter Berücksichtigung der aufgezeigten 
Vermeidungsmaßnahmen.
Die Lage und das Aufwertungskonzept der notwendigen Kompensationsfläche liegt den 
Unterlagen noch nicht bei und wird im weiteren Verfahren ergänzt, sodass hierzu noch 
keine abschließende Stellungnahme zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgen 
kann.

Bezugnehmend auf die geplante Straßenerschließung des zukünftigen Gebietes wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass in den gegenwärtigen Unterlagen nicht auf die 
vorhandenen Straßenbäume im Bereich der Fl.Nr. 907 Gmk. Berglern eingegangen wird.
Unter Berücksichtigung der notwendigen Straßenverbreitung für die Abbiegespur sowie 
des dargestellten Eingriffes in die öffentliche Verkehrsfläche (Nr. 6.4 Umweltbericht, S.26) 
ist von eine erheblichen Beeinträchtig bzw. Beseitigung dieser Bäume auszugehen.
Im weiteren Verfahren sind daher Aussagen zu den vorhandenen Straßenbäumen zu 
ergänze und ggf. auch eingriffs- und artenschutzrechtlich abzuarbeiten.

Aufgrund der Ortsrandlage und der beschriebenen guten Einsehbarkeit ist das geplante 
Gewerbegebiete unter eingriffsrechtlichen Gesichtspunkten zur Einbindung in das Orts- 
und Landschaftsbild entsprechend einzugrünen.



Auf der Westseite sind daher die vorgesehenen Bäume mit standortgerechten und 
einheimischen Strauchpflanzungen zu ergänzen, um eine geschlossen Struktur zu 
erhalten.
Zudem ist vor allem für die südliche Eingrünung welche den zukünftigen Ortsrand darstellt 
eine angemessene Ortsrandeingrünung festzusetzen.
Damit die Funktion einer Ortsrandeingrünung und auch die Eignung als Lebensraum für 
verschiedene Tierarten gewährleistet werden kann, sind aus naturschutzfachlicher Sicht 
mindestens 3-reihige Gehölzstrukturen zu pflanzen, auch um eine ökologisch sinnvolle 
Entwicklung zu erreichen. Die Abstände der Reihen bzw. in der Reihe sollten mindestens 
1,50m betragen. 
Im weiteren Verfahren sollte daher im Süden auf eine Mindestbreite von 5m der 
Eingrünung geachtet werden.

Im Kronentraufbereich des zu erhaltend festgesetzten Baumens sollte auf die Herstellung 
eines Stellplatzes verzichtet werden, um eine nachhaltige Beeinträchtigung des 
Wurzelraumes zu vermeiden und somit einen Vitalitätsverlust und Verlust der 
Standsicherheit gewährleisten zu können. 
Straßenbäume sind oft ein wichtiges Element im urbanen Lebens- und Verkehrsraum. 
Tragen zum Klimaschutz, dienen der Verkehrslenkung und gestalten den Straßenraum. 
Kann auf eine Realisierung eines Stellplatzes innerhalb des Kronentraufbereichs + 1,50m 
nicht abgesehen werden, ist vor Umsetzung ein entsprechendes Wurzelschutzgutachten 
zu beauftragen, um entsprechende Maßnahmen ggf. ableiten zu können.

Abschließend wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Häufigkeit von Vogelschlag bei 
Neubauten mit z.B. größeren Glasflächen, spiegelnden Scheiben oder Über-Eck-
Verglasungen deutlich zu nimmt.
Solche baulichen Elemente sind daher grundsätzlich zu vermeiden bzw. es ist z.B. 
strukturiertes, mattiertes oder speziell bedrucktes Glas zu verwenden, welches sich 
vogelschlagmindernd auswirkt. Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist für eine 
Kennzeichnung der Glasfronten nicht geeignet.
Diese Thematik ist abzuhandeln und ggf. in den Festsetzungen mit aufzunehmen.

Ergänzend hierzu sind nachfolgende Empfehlungen aus dem Dokument „Vermeidung von 
Vogelverlusten an Glasscheiben“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
sowie die Broschüre der Schweizerischen Vogelschutzwarte Sempach „Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht“ zu beachten.

Empfehlungen zur Reduzierung des Vogelschlages an Glasflächen
(Quelle: „Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben“ – Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelwarten)
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